
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 Aktenzeichen: 
BKB-12/GV-0054-1 bis -38 
BK8-12/GV-0054-40 bis -101 
BKB-12/GV-0054-1 03 bis -151 
BKB-12/GV-0054-153 bis -160 
BKB-12/GV-0054-162 bis -164 
BKB-12/GV-0054-166 
BKB-12/GV-0054-168 bis -280 
BK8-12/GV-0054-282 bis -321 
BKB-12/GV-0054-323 bis -461 
BK8-12/GV-0054-463 bis -798 

Beschluss 

Auf Antrag der 

DB Energie GmbH, Pfarrer-Perabo-Platz 2, 60326 Frankfurt am Main, gesetzlich vertre­

ten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber ­

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommuni­

kation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in dem Verwaltungsverfahren nach § 110 EnWG 

wegen Einstufung als geschlossenes Verteilernetz 

durch den Vorsitzenden Helmut Fuß, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Bernd Petermann, 

am 08.04.2015 beschlossen: 
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1. 	 Die Energieversorgungsnetze gern. Anlage 1 werden als geschlossene 


Verteilernetze im Sinne des § 110 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EnWG eingestuft. 


2. 	 Eine Entscheidung über die Kosten bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. Sachverhalt 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom , eingegangen bei der Bundes­

netzagentur am

 

 , für die in Anlage 1 aufgeführten Netze einen Antrag auf 

Einstufung als geschlossene Verteilernetze gern. § 11 O EnWG gestellt. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, wurde 

gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. 

Die Beschlusskammer hat dem Netzbetreiber mit Schreiben vom 31.03.2015 Gelegen­

heit gemäß § 67 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabsichtigen Entscheidung der 

Beschlusskammer zu äußern. Der Netzbetreiber hat am 08.04.2015 telefonisch sein 

Einverständnis erklärt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 
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II. Rechtliche Würdigung 

1. Formelle Rechtmäßigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 EnWG die zuständige Regulierungsbe­

hörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

Die Entscheidung beruht auf dem Antrag der Antragstellerin. Der Antragstellerin wurde 

gern. § 67 Abs. 1 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

2. Materielle Rechtmäßigkeit 

Die Einstufung als geschlossenes Verteilernetz beruht auf § 110 Abs. 2 EnWG. 

Danach stuft die Regulierungsbehörde ein Energieversorgungsnetz, mit dem Energie 

zum Zwecke der Ermöglichung der Versorgung von Kunden in einem geografisch be­

grenzten Industrie- oder Gewerbegebiet oder einem Gebiet verteilt wird, in dem Leistun­

gen gemeinsam genutzt werden, als geschlossenes Verteilernetz ein, wenn die Tätigkei­

ten oder Produktionsverfahren der Anschlussnutzer dieses Netzes aus konkreten tech­

nischen oder sicherheitstechnischen Gründen verknüpft sind oder mit dem Netz in erster 

Linie Energie an den Netzeigentümer oder -betreiber oder an mit diesen verbundene 

Unternehmen verteilt wird; maßgeblich ist der Durchschnitt der letzten drei Kalenderjah­

re; gesicherte Erkenntnisse über künftige Anteile sind zu berücksichtigen. 

Die Einstufung erfolgt nur, wenn keine Letztverbraucher, die Energie für den Eigenver­

brauch im Haushalt kaufen, über das Netz versorgt werden oder nur eine geringe Zahl 

von solchen Letztverbrauchern, wenn diese ein Beschäftigungsverhältnis oder eine ver­

gleichbare Beziehung zum Eigentümer oder Betreiber des Netzes unterhalten. 

Die Voraussetzungen für die Einstufung als geschlossenes Verteilernetz liegen vor. 
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2.1. 	 Energieversorgungsnetz, mit dem Energie zum Zwecke der Ermöglichung 

der Versorgung von Kunden verteilt wird 

Bei denen im Antrag benannten Netze gern. Anlage 1 handelt es sich um Elektrizitäts­

versorgungsnetze, mit denen Strom über eine oder mehrere Spannungsebenen zum 

Zwecke der Ermöglichung der Versorgung von Kunden verteilt wird. Bei denen in Anlage 

1 aufgeführten Elektrizitätsversorgungsnetzen handelt es sich auch nicht um Kundenan­

lagen i.S.d. § 3 Nr. 24 a oder b EnWG. 

2.2. 	 Geografisch begrenztes Industrie- oder Gewerbegebiet oder Gebiet, in dem 

Leistungen gemeinsam genutzt werden 

Die im Antrag bezeichneten Netze gern. Anlage 1 dienen der Verteilung von Energie in 

einem geografisch begrenzten Gewerbegebiet. Ein geografisch begrenztes Gebiet ist 

ein Gelände, auf dem Industrieunternehmen oder sonstige Gewerbetreibende ansässig 

sind oder auf dem die Angesiedelten Leistungen gemeinsam nutzen (Wolf, in: Säcker, 

Energierecht, 3. Auflage 2014, § 110 Rn. 70). Dies verlangt grundsätzlich eine physi­

sche Verbundenheit aller Gebietsteile (Wolf, ebenda, § 11O Rn. 83). Die Netzgebiete 

sind jeweils durch zusammenhängende Grundstücksflächen geographisch begrenzt. Die 

Gebiete sind im Wesentlichen durch die gewerbliche Nutzung und damit zusammen­

hängende Dienstleistungen geprägt. Jedenfalls handelt es sich um Gebiete, in denen 

Leistungen gemeinsam genutzt werden. 

2.3. 	 Energieverteilung in erster Linie an den Netzeigentümer oder -betreiber o­

der an mit diesen verbundene Unternehmen i.S.d. § 11O Abs. 2 S. 1 Nr.2 

EnWG 

Ob in erster Linie eine Eigenversorgung vorliegt, richtet sich vor allem nach dem Ver­

hältnis der verteilten Energiemenge. Im Vergleich zur Definition der Kundenanlage zur 

betrieblichen Eigenversorgung in § 3 Nr. 24b EnWG setzt das Tatbestandsmerkmal „in 

erster Linie" eine kleinere Menge als das Tatbestandsmerkmal ,,fast ausschließlich" vo­

raus. Allerdings ist auch§ 110 Abs. 1 Nr. 3 EnWG a. F. zu berücksichtigen, wonach die 

Objektnetzeigenschaft voraussetzte, dass das Netz „überwiegend" der Eigenversorgung 

diente. Dies setzte eine Eigenversorgung von mehr als 50 % voraus. Es ist daher davon 

auszugehen, dass die Erfüllung dieser Tatbestandsvoraussetzung jedenfalls dann aus­

geschlossen ist, wenn der Eigenversorgungsanteil 50 % nicht überschreitet. 
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Die in Anlage 1 aufgeführten Netze dienen in erster Linie der Eigenversorgung. 

2.4. 	 Keine Versorgung von Letztverbrauchem, die Energie für den Eigenver­

brauch im Haushalt kaufen oder Versorgung nur einer geringe Zahl von sol­

chen Letztverbrauchern, wenn diese ein Beschäftigungsverhältnis oder eine 

vergleichbare Beziehung zum Eigentümer oder Betreiber des Netzes unter­

halten. 

Die Elektrizitätsversorgungsnetze gern. Anlage 1 dienen der Versorgung einer geringen 

Zahl von Letztverbrauchern, die ein Beschäftigungsverhältnis mit dem Eigentümer oder 

Betreiber des Netzes haben oder eine vergleichbare Beziehung zu dem Eigentümer o­

der Betreiber des Netzes unterhalten. 

Hinsichtlich der Netze mit den Zuordnungsnummern nd„ hat 

der Netzbetreiber eine Anzahl von. angeschlossenen Haushaltskunden überschritten. 

Die Beschlusskammer hat daraufhin geprüft, wie hoch der Fremdbelieferungsanteil in 

den jeweiligen Netzen war. Es war generell zu beobachten, dass die Fremdbeliefe­

rungsanteile in den Netzen zwischen„ und - Prozent lagen. Die Struktur des 

Fremdbelieferungsanteils in den Netzen ist damit äußerst heterogen. Die Fremdbeliefe­

rungsanteile der Netze ,

- und bewegten sich noch innerhalb dieser Bandbreite. Da davon 

„ 
auszugehen ist, dass der auf die Haushaltskunden entfallende Fremdbelieferungsanteil 

unerheblich ist, geht die Beschlusskammer davon aus, dass die Voraussetzungen des 

§ 110 Abs. 2 S. 2 EnWG erfüllt sind. 

III. 	 Kosten - Tenor zu Ziff. 2.) 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 Abs. 1 Nr. 4 EnWG. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetzagentur 

(Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Ce­

cilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt ei­

nen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwer­

debegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ab­

änderung oder Aufhebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweis­

mittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Be­

schwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Bonn, den 08.04.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

Wolfgang Wetzl Bernd Petermann 
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 669 

11010054 
 670 

11010054 
 671 

11010054 
 672 

11010054 
 673 

11010054 
 674 

11010054 
 675 

11010054 
 676 

11010054 
 677 

11010054 
 678 

11010054 
 679 

11010054 
 680 

11010054 
 681 

11010054 
 682 

11010054 
 683 

11010054 
 684 

11010054 
 685 

11010054 
 686 

11010054 
 687 

11010054 
 688 

11010054 
 689 

11010054 
 690 

11010054 
 691 

11010054 
 692 

11010054 
 693 

11010054 
 694 

11010054 
 695 

11010054 
 696 

11010054 
 697 

11010054 
 698 

11010054 699 




Anlage 1 

Organisationsnummer Zuordnungsnummer 

11010054 
 700 

11010054 
 701 

11010054 
 702 

11010054 
 703 

11010054 
 704 

11010054 
 705 

11010054 
 706 

11010054 
 707 

11010054 
 708 

11010054 
 709 

11010054 
 710 

11010054 
 711 

11010054 
 712 

11010054 
 713 

11010054 
 714 

11010054 
 715 

11010054 
 716 

11010054 
 717 

11010054 
 718 

11010054 
 719 

11010054 
 720 

11010054 
 721 

11010054 
 722 

11010054 
 723 

11010054 
 724 

11010054 
 725 

11010054 
 726 

11010054 
 727 

11010054 
 728 

11010054 
 729 

11010054 
 730 

11010054 
 731 

11010054 
 732 

11010054 
 733 

11010054 
 734 

11010054 
 735 

11010054 
 736 

11010054 
 737 

11010054 
 738 

11010054 
 739 

11010054 
 740 

11010054 
 741 

11010054 
 742 

11010054 
 743 

11010054 
 744 

11010054 745 




Anlage 1 

Organisationsnummer Zuordnungsnummer 
11010054 
 746 

11010054 
 747 

11010054 
 748 

11010054 
 749 

11010054 
 750 

11010054 
 751 

11010054 
 752 

11010054 
 753 

11010054 
 754 

11010054 
 755 

11010054 
 756 

11010054 
 757 

11010054 
 758 

11010054 
 759 

11010054 
 760 

11010054 
 761 

11010054 
 762 

11010054 
 763 

11010054 
 764 

11010054 
 765 

11010054 
 766 

11010054 
 767 

11010054 
 768 

11010054 
 769 

11010054 
 770 

11010054 
 771 

11010054 
 772 

11010054 
 773 

11010054 
 774 

11010054 
 775 

11010054 
 776 

11010054 
 777 

11010054 
 778 

11010054 
 779 

11010054 
 780 

11010054 
 781 

11010054 
 782 

11010054 
 783 

11010054 
 784 

11010054 
 785 

11010054 
 786 

11010054 
 787 

11010054 
 788 

11010054 
 789 

11010054 
 790 

11010054 
 791 




Anlage 1 

Organisationsnummer Zuordnungsnummer 
11010054 792 
11010054 793 
11010054 794 
11010054 795 
11010054 796 
11010054 797 
11010054 798 
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